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Präambel 
  

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 10, 13 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 
des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwarms-
tedt den Bebauungsplan Nr. 31 „Bahngärten“, 1. Änderung, bestehend aus der Planzeich-
nung beschlossen. Das Verfahren wurde als vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt.  
 
Schwarmstedt, den    .    .2017  

 
              L. S. 

   
                             _____________ _____________ 
                             Bürgermeisterin Gemeindedirektor 
 
 

Verfahrensvermerke  
 
Aufstellungsbeschluss 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schwarmstedt hat in seiner Sitzung am 
11.11.2015 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31, 1. Änderung, „beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am                    ortsüblich bekannt ge-
macht worden. 
 
Schwarmstedt, den    .    .2017 

  
 

 _____________ 
 Gemeindedirektor 
 
Planunterlage 
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (ALKIS)      Maßstab 1: 1000 
 
Quelle:     Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
  Vermessungs- und Katasterverwaltung 

        © 2015    
 
Herausgeber: 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen -  
Regionaldirektion Sulingen-Verden  
- Katasteramt - 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebau-
lich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach 
(Stand vom                   ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und baulichen An-
lagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
- Katasteramt Fallingbostel - 
 
Bad Fallingbostel,  
 
                                                       Siegel 
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Planverfasser 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 31, 1. Änderung, wurde ausgearbeitet von der H&P 
Ingenieure GbR, Albert-Schweitzer-Straße 1, 30880  Laatzen. 
 
Laatzen,  den    .    .2017     
 
  _____________ 
  Planverfasser 
 
Öffentliche Auslegung 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schwarmstedt hat in seiner Sitzung am  
dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 31, 1. Änderung, und der Begründung zugestimmt 
und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 BauGB beschlossen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am              in der Böhme-Zeitung ortsüb-
lich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 31, 1. Änderung, und der Be-
gründung  haben vom              bis einschließlich                   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegen. 
 
Schwarmstedt, den    .    .2017 
 

  
 _____________ 
 Gemeindedirektor 
 
Satzungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Schwarmstedt hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB den Bebauungsplan Nr. 31, 1. Änderung, in seiner Sitzung am               als Sat-
zung (§ 10 BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Schwarmstedt, den    .    .2017 
 

  
 _____________ 
 Gemeindedirektor 
 
Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan Nr. 31, 1. Änderung, ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am                  orts-
üblich bekannt gemacht worden. 
 
Der Bebauungsplans Nr. 31, 1. Änderung, ist damit am                 in Kraft getreten. 
 
Schwarmstedt, den    .    .2017 
 

  
 _____________ 
 Gemeindedirektor 
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Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 31, 1. Änderung,  sind  

- die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des 
genannten Planwerks gemäß § 214 Abs. 1 BauGB, 

- eine gemäß § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes und 

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nicht geltend gemacht worden. 
 
Schwarmstedt, den    .    .2018 
 

  
 _____________ 
 Gemeindedirektor 
 
 
 


